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Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie beigeschlossene - schriftliche 

Anfrage der Abgeordneten Helmut Dietachmayr und Genossen vom 2. Oktober 1991, 

Nr. 1657 /J, betreffend steuerliche Behandlung der Kanal- und Wasseranschlußgebühren, 

beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1.bis3.: 

Die Sonderausgabentatbestände sind für den Bereich der Wohnraumbeschaffung dahinge

hend konzipiert, daß nur die Errichtung von Eigenheimen und Eigentumswohnungen einer

seits oder die Sanierung von Wohnraum andererseits begünstigt wird. 

Die Einbeziehung weiterer Aufwendungen für Wohnraum in die Sonderausgaben würde 

diesem Konzept widersprechen und die derzeit klar abgegrenzten Tatbestände durchlö

chern. Die Einräumung der Möglichkeit, Kanaianschlußkosten absetzen zu können, hätte 

Beispielswirkung und könnte Folgeforderungen, wie etwa nach der Abzugsfähigkeit von 

Wasser-, Strom-, Telefon- und anderen Anschlußkosten nach sich ziehen, deren Ausschluß 

von der Abzugsfähigkeit dann kaum sachlich begründbar wäre. 

Eine Erfüllung der in der Anfrage zum Ausdruck kommenden Forderung könnte somit dazu 

führen, daß letztendlich ein erheblicher Teil des Wohnungsaufwandes steuerlich abzugsfä

hig wäre. Initiativen in dieser Richtung sind nicht geplant. Eine derartige Ausweitung der 

Sonderausgabentatbestände würde auch dem bewährten steuerpolitischen Grundsatz ent

gegenwirken, Steuerbegünstigungen eher einzuschränken als weiter auszubauen. 

Beilage 
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BEILAGE 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Dietachmayr wOLF MA'Y ~ 
I 

und Genossen 
an den Bundesminister für Finanzen 
betreffend steuerliche Behandlung der Kanal- und Wasseranschlußgebühren 

Am 20. Juni 1991 wurde unter Nr. 1327/J an den Herrn Bundesminister für 
Finanzen eine schriftliche parlamentarische Anfrage ·betreffend steuerliche 
Behandlung der Kanal- und Wasseranschlußgebühren gestellt. Diese hat am 
7. August 1991 zur Zl: 1291/AB Beantwortung gefunden. Die Anfragebeantwor
tung richtet sich im wesentlichen darauf, daß eine Ausweitung des in Rede 
stehenden Begünstigungstatbestandes im Sinne der Anfrage nicht in Erwägung 
gezogen werden kann. 

Tatsächlich werden Bürger derzeit ungleich behandelt: 

a) jene, die ein Eigenheim neu errichten und die Kanalanschlußgebühren als 
Sonderausgaben zur Gänze steuerlich absetzen können. 

b) jene, die nach Kollaudierung eines Hauses an das Kanalnetz angeschlossen 
werden, die Abseztbarkeit nicht gegeben ist. 

Diese Ungleichheit trifft im besonderen jene Eigenheimbesitzer, die durch 
die Gemeinden erst zu einem späteren Zeitpunkt an das Kanalnetz angeschlos
sen werden. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten an den Bundesminister für Finanzen 
nachstehende 

A n fra g e: 

1. Sind Sie bereit, die steuerliche Ungleichheit für die Kanal- und Wasser
anschlußgebühren aufzuheben? 

AFDIET02lANFRAGEN/AFBMF 
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2. Zu welchem Zeitpunkt stellen Sie sich eine Änderung dieser Maßnahmen 
vor? 

3. Mit welcher Begründung werden Hauseigentümer, denen ein sofortiger An
schluß bei Errichtung des Wohnhauses nicht möglich war, durch die beste
hende Rechtslage benachteiligt? 

AFDIET02/ANFRAGEN/AFBMF 
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